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► Nr.  VO/2015/02587
öffentlich

Lübeck, 25.03.2015

Interfraktioneller Antrag 
Fraktionen:
Geschäftsstelle der SPD Fraktion
Geschäftsstelle der Fraktion BÜ90 DIE GRÜNEN

Bearbeitung: Christine Vitzthum (E-Mail: vitzthum@spdfraktion-luebeck.de Telefon: 122-1036)

Austauschantrag zu VO/2015/2567 TOP 6.1 "Fortschreibung der 
Budgetverträge"
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

26.03.2015 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Antrag:
Die Bürgerschaftsfraktionen der SPD und Bündnis90/Die Grünen beantragen:

Die Bürgerschaft möge beschließen:

1. Der Bürgermeister wird beauftragt, ein für alle Träger transparentes 

Verfahren und eine Gleichbehandlung der Träger der Fachbereiche 2,3 und 4 

bei den Budgetverträgen sicherzustellen.

2. Die in 2015 auslaufenden Budgetverträge mit Freien Trägern in den Fachbereichen 

der Hansestadt Lübeck 2 (Soziales), 3 (Umwelt) und 4 (Jugendhilfe und Sport) 

werden erneut für einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschlossen.

3. Die im Haushaltsjahr 2015 geltende Budgetsumme wird nicht erhöht. Dies wertet 

die Bürgerschaft als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung durch die Freien 

Träger. Bezüglich der Personalkosten wird es eine Budgetanpassungsklausel geben, 

die die Freien Träger in die Lage versetzt, die Tarifsteigerungen im öffentlichen 

Dienst ohne Einschränkungen zu 100% mitzugehen. Die Träger sind 

vertraglich zu verpflichten, mindestens die Standards des jeweiligen TVÖD 

einzuhalten bzw. bei Tarifsteigerungen diese an die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter weiterzugeben. Dies ist vom jeweiligen Träger nachzuweisen. 
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4. Der Bürgermeister wird beauftragt, unverzüglich Planungssicherheit für die Träger 

herzustellen und ihnen konkrete Vertragsangebote unter Berücksichtigung dieser 

Eckpunkte zu unterbreiten. 

5. Mit der Abstimmung der Zielvereinbarungen kann umgehend begonnen werden; 

dabei wird auf die vorhandenen Zielvereinbarungen zurückgegriffen. Diese sollen in 

enger Zusammenarbeit mit den Freien Trägern weiter konkretisiert und möglichst 

mit Kennzahlen versehen werden. 

6. Der Bürgerschaft und den Fachausschüssen ist laufend über den Fortgang der 

Budgetvertragsgestaltung zu berichten. Ein Abschlussbericht über die 

Umsetzung ist der Bürgerschaft bis spätestens Juni 2015 vorzulegen

Begründung:

Anlagen :
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